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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Netphen 

 
 

 

Satzung 
 
zur 7. Änderung der Gestaltungsvorschriften zum Bebauungsplan Nr. 6 „Obere Junge Ecke“, Gemar-
kung Obernetphen 
 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), und des § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. 
S. 1086), hat der Rat der Stadt Netphen am 15.06.2023 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Bestandteil der Satzung 

 
Die Satzung besteht aus dem nachstehenden textlichen Teil. 
 

§ 2 
Örtlicher Geltungsbereich 

 
Die Satzung umfasst den Geltungsbereich der 14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Obere  
Junge Ecke“, Gemarkung Obernetphen. Hiervon sind im Einzelnen die Flurstücke 1168 und 638 tlw. 
(Wegefläche) der Flur 2, Gemarkung Obernetphen, betroffen. 
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§ 3 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Die Satzung gilt für bauliche Anlagen im Sinne des § 2 BauO NRW 2018. 
 
 

§ 4 
Besondere Anforderungen 

 
 
Besondere Anforderungen an die Gebäudegestaltung: 

1. Im Geltungsbereich sind sowohl Sattel- als auch Flachdächer zulässig. Die Dachneigung bei Sat-
teldächern darf ≤ 30° betragen. 

2. Bei Satteldächern sind als Dacheindeckungen nur Pfannen, Bitumenschindeln, Kunstschiefer-
schablonen und Naturschieferschablonen zulässig. Es sind für die v. g. Materialien nur die Far-
ben Grau und Braun zulässig. Als Grauton ist mindestens basaltgrau nach RAL 7012 oder dunk-
ler, als Braunton mindestens nussbraun nach RAL 8011 oder dunkler zu wählen. 

3. Hochglanzglasierte Dacheindeckungen sind nicht zulässig. 
4. Alternative Dacheindeckungen wie z. B. Sonnenkollektoren, Solarzellen, Gründächer u. ä. sind 

zulässig. 
 

§ 5 
Abweichungen 

 
Für Abweichungen gilt § 69 BauO NRW 2018. 
 

§ 6 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten und Verboten dieser Satzung oder einer aufgrund dieser  
Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im Sinne des  
§ 86 (1) Nr. 22 BauO NRW 2018. Auf diese Vorschrift wird verwiesen. 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Gestaltungsvorschriften zu Grundstückseinfriedungen des Bebauungsplanes Nr. 6 „Obere Junge 
Ecke“, Gemarkung Obernetphen, treten außer Kraft. 
 
Begründung: 
 
Die 7. Änderung der Gestaltungsvorschriften zum Bebauungsplan „Obere Junge Ecke“ ist notwendig, 
um die mit der 14. Änderung des Bebauungsplanes auf den Flurstücken Flurstücke 1168 und 638 tlw. 
(Wegefläche) der Flur 2, Gemarkung Obernetphen, zulässige Bebauung - unter Berücksichtigung der 
teilweise schwierigen topographischen Verhältnisse - gestalterisch den Anforderungen einer moder-
nen Bauweise anzupassen und gleichzeitig in umgebende Bebauung einzubinden.  Im Geltungsbereich 
werden sowohl Sattel- als auch Flachdächer zulässig sein, um den Bauwilligen einen zeitgemäßen Spiel-
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raum einzuräumen. Die Dachneigung bei Satteldächern darf ≤ 30° betragen. Die zulässigen Dacheinde-
ckungen werden mit den Regelungen an den Stand der heutigen Anforderungen angepasst. Gleichzei-
tig werden alternative Dacheindeckungen wie z. B. Sonnenkollektoren, Solarzellen, Gründächer u. ä. 
zulässig. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung vom 07.09.2023, die keiner Genehmigung bedarf, wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Netphen vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
       

Netphen, den 07.09.2023    I.V.  Fresen,  Erster Beigeordneter 
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